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Ein Zeuge für ein •• besseres Deutschland„ -
Der Hessische Generalstaatsanwalt Fritz Baue~ * 
( 1903-1968) zwischen Diktatur und Demokratie 

Einleitung 

Robert Kempner, der ehemalige stellvertre
tende Chefankläger der USA in den Nürn
berger Prozessen, klagte vor genau 30 Jahren 
in seinem Nachruf auf Fritz Bauer, der Tod 
des Hessischen Generalstaatsanwalts habe 
Deutschland eines „bedeutenden Zeugen für 
ein besseres Deutschland" beraubt. 1 Heute 
ist dieser Mann, den das US-amerikanische 
Time Magazine" als „conscience of his 

~ountry" bezeichnete 2, weitgehend unbe
kannt. Nach seinem Tod geriet er in Verges
senheit und hat erst in den letzten Jahren -
vor allem im Zusammenhang mit dem „Jubi
läum" des Frankfurter Auschwitz-Prozesses 
der Jahre 1963-1965 - wieder etwas mehr 
Aufmerksamkeit gefunden. 
Auch dieser Aufsatz will die Person Bauers 
wieder in Erinnerung rufen und greift dazu 
aus dessen umfangreichem Wirken das si
cherlich bedeutendste Tätigkeitsfeld, seine 
Bemühungen um die Aufarbeitung der na
tionalsozialistischen Verbrechen, heraus. Es 
war Bauers unumstößliche Überzeugung, 
daß Gegenwart und Zukunft nur durch die 
Erinnerung an die Vergangenheit, im Nach
kriegsdeutschland also vor allem an die Ver
brechen des „Dritten Reichs", bewältigt wer
den könnten. So machte er sich in mehreren 
Aufsätzen Gedanken über Ursachen und 
Wesen des Völkermords 3 und befaßte sich in 
zahlreichen Vorträgen mit den Wurzeln fa
schistischer Diktaturen im allgemeinen und 
des Nationalsozialismus im speziellen.4 

* Ausführlicher demnächst unter dem Titel „Von der 
Diktatur zur Demokratie. Fritz Bauer und die 
Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Hessen 
(1956-1968)" [voraussichtlich Wiesbaden 1999). 

Schließlich setzte er sich mit großem Eifer 
für die Verfolgung und Bestrafung von NS
Verbrechern ein und bereitete eine ständig 
steigende Zahl von Prozessen vor, die Hes
sen während seiner Amtszeit zu einem Zen
trum der juristischen Aufarbeitung des 
Dritten Reichs" werden ließen. In der Bun

desrepublik der fünfziger und sechziger Jah
re geriet Bauer mit dieser Tätigkeit jedoch 
zunehmend ins gesellschaftliche und politi
sche Abseits, was zu den am Ende dieses 
Aufsatzes stehenden Fragen überleitet, in
wieweit seine Bemühungen von Erfolg ge
prägt waren und welche Bedeutung Bauer 
für die Geschichte Hessens und der Bundes
republik besitzt. 

1. Biographische Notizen 

Geboren am 16. Juli 1903 in Stuttgart wurde 
Fritz Bauer nach dem Studium der Rechts
und Wirtschaftswissenschaften 1930 zum 
Amtsrichter in seiner Heimatstadt ernannt, 
was ihn zum damals jüngsten Richter des 
Deutschen Reiches machte. Der promovier
te Jurist gehörte zu den wenigen seines Stan
des, die dem Weimarer Staat positiv gegen
überstanden und ihn, wo immer möglich, zu 
unterstützen suchten. Früh trat er in die SPD 
ein, war Mitglied des Republikanischen 
Richterbundes und hatte eine führende Posi
tion im Reichsbanner „Schwarz-Rot-Gold". 
So darf es nicht verwundern, daß er bald 
nach dem Machtantritt des NS-Regimes, be
reits im März 1933, verhaftet, mehrere Mo
nate eingesperrt und schließlich aus dem 
Staatsdienst entlassen wurde. Nach Erlaß der 
„Nürnberger Rassengesetze" emigrierte 
Bauer, der jüdischer Abstammung war, Ende 
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Abb. 1: Da' Photo Friv Bauer' i' t entnommen: Frit1 
Bauer. Eine Denk"hrift. o. Ort und Jahr (November 
1993). 

1935 nach Skandinavien. zunächst nach Dä
nemark, nach dessen Besetzung und erneu
ten Verhaftungen nach Schweden. 1949 
kehrte er nach Deutschland zurück, wo er 
zunächst e inen Posten als Landgerichtsdi
rektor in Braunschweig antrat. Ein Jahr spä
ter wurde er dort zum Generalstaatsanwalt 
befördert. was er bis zu seiner Berufung auf 
den gleichen Posten in Frankfurt im Jahr 
1956 blieb. 5 

Seine Motivation, nach Deutschland zurück
zukehren. beschrieb Bauer später so: 
Ich bin 1.urückgekchrt. weil ich gla ubte. e twas von dem 
Optimi,nu" und der Gliiubigkeit der jungen Demokra
ten in der Weimarer Republik. etwas vom Widerstands
gei't und Widerstandswillen der Em igrati on im Kampf 
gegen 'taat li ches Unrecht mitbringen LU können. 1 ... J 

Schon einmal war die deuhche Demokratie LU Grunde 
gegangen ['ic 1 [. weil sie keine Demokraten be"1ß. Ich 
wollte e iner 'ein. Schon einmal hatte die Ju,tit.. a ls es 
galt. die Demokratie zu verteidigen. ihre Macht miß-
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braucht. und im Unrechtsstaat der Jahre 1933 bis 1945 
war der staatli chen Verbrechen kein Ende. Ich wollte ein 
Juri st sein. der dem Gesetz und Recht. der Menschlich
keit und dem Frieden nicht nur Lippendienste leistet.'' 

Integraler Bestandteil dieser Bemühungen 
um die Demokratie war für ihn die Beschäf
tigung mit der nationalsozialistischen Ver
gangenheit, vor allem die juristische Aufar
beitung und Verfolgung der zwischen 1933 
und 1945 begangenen Verbrechen. Auf die
sem Gebiet, insbesondere a ls Initiator und 
Organisator des oben erwähnten großen 
Frankfurter Auschwitz-Prozesses, erlangte 
er internationales Ansehen. Ziel Bauers war 
es dabei , mit Hilfe dieser Verfahren die 
Deutschen. denen es in der Wirtschaftswun
derzeit gelungen war, die Verbrechen des 
„Dritten Reichs" weitgehend zu verdrängen, 
darüber und über die Ursachen und Wurzeln 
dieser „morali schen Katastrophe·-? aufzu
klären. 

2. Die Wurzeln des Nationalsozialismus 
und die Schuld der Deutschen 

Fritz Bauer zeigte sich in seinen Aufsätzen. 
Büchern und Vorträgen als Anhänger der 
These vom deutschen Sonderweg, wobei er 
von einer Kollektivschuld der Deutschen 
am Nationalsozialismus und seinen Verbre
chen ausg ing. Die Hauptursache für den 
Aufstieg des Nationalsozialismus sah er in 
einer für die Deutschen spezifischen Autori
tätshörigke it und Untertanenmentalität, die 
ihnen seit Jahrhunderten, angefangen bei 
Martin Luther, über Friedrich den Großen 
und Otto von Bismarck. durch Größen der 
Geistesgeschichte wie Immanuel Kant und 
Georg Friedrich Wilhelm Hegel eingeimpft 
worden sei. Das Erziehungsprodukt in 
Deutschland war, so Bauer, ein .,unfreier, 
selbstunsichcrer. geduckter Mensch", der 
nach autoritärem Halt suchte. Dieses Stre
ben nach ,Jrciwilliger Knechtschart·· habe 
Hitler erkannt und ausgenutzt. Die Deut
schen. „Jasager und gehorsame, an Drill ge
wöhnte und Drill weitgehend bejahende 



Untertanten", seien ein besonders geeigne
tes Objekt gewesen.8 

Wenn Bauer den Nationalsozialismus mit 
einer den Deutschen seit Jahrhunderten 
durch familiäre und staatliche Erziehung 
eingetrichterten Autoritätshörigkeit erklärte, 
implizierte schon dies die Möglichkeit einer 
Kollektivschuld der Deutschen am National
sozialismus. So meinte er denn auch, kleine 
Hitlers, Heydrichs und Eichmanns habe es 
viele gegeben.9 Der Nationalsozialismus sei 
eine „Bewegung im deutschen Volke" gewe
sen, den Wahlergebnissen glaubte er entneh
men zu können, daß viele Hitler bejaht hat
ten. 10 Es habe zudem nicht, wie immer wie
der behauptet werde, nur Hitler und Himm
ler gegeben, sondern „Hunderttausende, 
Millionen anderer, die das, was geschehen 
ist, nicht nur durchgeführt haben, weil es be
fohlen, sondern weil es ihre eigene Weltan
schauung war, zu der sie sich aus freien 
Stücken bekannt haben". 11 Niemand könne 
bestreiten, daß es im „Dritten Reich" genug 
Leute gegeben habe, „die damals mit Leib 
und Seele hinter dem Programm der NSDAP 
standen". 12 Damit wandte er sich entschie
den gegen die „Wunschvorstellung, im tota
litären Staat der Nazizeit habe es nur wenige 
Verantwortliche gegeben", alle übrigen sei
en „lediglich vergewaltigte, terrorisierte 
Mitläufer" gewesen, die gezwungen worden 
seien, ihnen wesensfremde Dinge zu tun. 13 

Bauer ging jedoch noch weiter und bezog 
auch den „einfachen" Deutschen, der selbst 
an keinerlei Verbrechen beteiligt gewesen 
war, in seine Anklage mit ein. Er betonte, 
daß jeder Deutsche nicht nur ein Recht zum 
Widerstand gehabt hätte, sondern daß ange
sichts der Angriffe gegen die von der Wei
marer Verfassung garantierten Freiheits- und 
Menschenrechte, gegen Juden, Regimegeg
ner und die anderen Opfer des Regimes je
dem Deutschen auch eine Pflicht zum Wi
derstand, zur Hilfe für den Nächsten, zuge
kommen wäre. Diese Auffassung stützte er 
vor allem auf die einschlägigen Erklärungen 

der Kirchen, wie die Ostern 1963 verkünde
te päpstliche Enzyklika „Pacem in Terris" 
oder die Erklärung des Rates der Evangeli
schen Kirche in Deutschland vom 13. März 
1963. Beide bedeuteten für den Christen, der 
seine Religion ernst nehme, nicht nur ein 
Recht, sondern die Pflicht zum Ungehorsam 
gegenüber dem Regime, auch unter Hin
nahme persönlicher Opfer. 14 Die kollektive 
Schuld der Deutschen lag also darin, dieser 
Pflicht zum Ungehorsam nicht gefolgt zu 
sein. Er sah darin aber mehr als nur eine mo
ralische Schuld, wie sie etwa Karl Jaspers in 
seiner Schuldtypologie formulierte. 15 In der 
von ihm erstellten „Tätertypologie" des Völ
kermords zählte Bauer zur fünften und letz
ten Gruppe ausdrücklich auch die „Zuschau
er" .16 Ihre Tatenlosigkeit angesichts der um 
sie herum verübten Verbrechen sei krimino
logisch als Landfriedensbruch zu bezeich
nen, in der Realität aber natürlich nicht ver
folgbar.17 
Er versuchte aber, diese Erkenntnis mit Hil
fe von Strafverfahren gegen tatsächliche 
NS-Täter zu vermitteln, indem er die Prozes
se zum Vehikel historisch-politischer und 
moralischer Bildung machte. Die von Bauer 
angenommene kollektive Verantwortung der 
Deutschen für den Nationalsozialismus und 
seine Verbrechen bildete die Prämisse seiner 
Konzeption, die Verfahren gegen die ver
gleichsweise wenigen NS-Verbrecher, derer 
man habhaft werden konnte, im Sinne einer 
Aufklärung über die Ursachen und das We
sen des „Dritten Reichs" zu instrumentali
sieren. War das „Dritte Reich" nicht nur auf 
soziale, wirtschaftliche und vielleicht allen
falls noch massenpsychologische Ursachen 
zurückzuführen, sondern auf eine jahrhun
dertealte mentale Disposition eines ganzen 
Volkes, mußte die Frage nach der Wirksam
keit und Beständigkeit der Umkehr der 
Deutschen nach 1945 aufkommen. Zeichne
ten für die Verbrechen des Nationalsozialis
mus weniger „exogene" als vielmehr „endo
gene" Faktoren 18 verantwortlich, dann wa-
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ren Zweifel angebracht, ob die Zäsur von 
1945 wirklich eine solche gewesen war, oder 
ob nicht die Gefahr eines neuen Hitler jeder
zeit wieder aufkommen konnte, wie Bauer 
1963 in einem Interview andeutete. 19 Die 
dauerhafte Rehabilitierung der Deutschen 
und ihr Standort innerhalb der Völkerge
meinschaft der westlichen Welt wurden so in 
Frage gestellt. Da seiner Meinung nach der 
erste, von den Besatzungsmächten unter
nommene Versuch einer Umerziehung weit
gehend fehlgeschlagen war, erachtete er als 
Voraussetzung für den weiteren Bestand und 
die Stärkung der bundesdeutschen Demo
kratie eine zweite „re-education" für erfor
derlich. 

3. Die Instrumentalisierung der Justiz 

In der Konzeption Bauers wurde der Straf
prozeß gegen NS-Verbrecher zum histori
schen, politischen und moralisch-ethischen 
Unterricht über den Nationalsozialismus. Im 
Mittelpunkt standen nicht die jeweiligen An
geklagten, sondern die Deutschen als Ge
samtheit, denen, auch wenn Bauer deren an
gebliche Unwissenheit bezweifelte, das 
Ausmaß der Verbrechen und ihre eigene 
Mitschuld daran vor Augen geführt werden 
sollten. Die Aufgabe des Kriminalrechts 
liege bei den NS-Verbrechen, so Bauer, in 
einer kriminal-präventiven Prophylaxe.20 

Gerichtsverfahren dienten sowohl der allge
meinen „Konfirmierung der materialen Wer
te, vor allem der Toleranz, die Völkermord 
ausschließen" als auch der speziellen „Kon
formierung der Täter mit ihnen". Die „re
education" müsse im „Kampf gegen Vorur
teile, gegen autoritäre Haltungen, gegen for
male Moralen" bestehen.21 Es gehe bei den 
NSG-Verfahren (=Verfahren wegen natio
nalsozialistischer Gewaltverbrechen) nicht 
nur um Eichmann und andere, sondern vor 
allem auch darum, „Gerichtstag" zu halten 
„über uns selbst und unsere Geschichte".22 

Die Deutschen müßten sich wieder darauf 
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besinnen, Gott mehr zu gehorchen als den 
Menschen und Stärke nicht in Macht, Ge
walt und Brutalität, sondern in „Duldung 
und Toleranz gegenüber allem, was Men
schenantlitz trägt" zu sehen und dies nicht 
als „Humanitätsduselei" zu diffamieren.23 Es 
ging ihm um die Herbeiführung des 1945 
nicht stattgefundenen mentalen Einschnitts, 
der von ihm vermißten „geistigen Revoluti
on" nach dem Zusammenbruch des NS-Re
gimes. 24 Durch die Beschäftigung mit der 
Zeit des Nationalsozialismus sollten die 
Deutschen lernen, daß auch Gesetz und Be
fehl am „Ethos des Pluralismus" zu messen 
und, wenn sie zu leicht befunden würden, als 
null und nichtig anzusehen waren: „Gehor
sam ist dann Unmoral, und Ungehorsam ist 
die einzige Moral, die es gibt." 25 

Bereits 1952 hatte er als Braunschweiger 
Generalstaatsanwalt den Prozeß gegen den 
Alt-Nazi Otto Remer, der die Attentäter des 
20. Juli 1944 als vom Ausland bezahlte 
Hoch- und Landesverräter bezeichnet hatte, 
dementsprechend genutzt. In diesem „be
deutendste[n] Prozeß mit politischem Hin
tergrund seit den Nürnberger Kriegsverbre
cherprozessen" 26 gelang es ihm, auf der 
Grundlage historischer und moraltheologi
scher Gutachten 27 den seinerzeit in rechtli
cher und ethischer Hinsicht noch heftig um
strittenen Widerstandskampf gegen das NS
Regime zumindest ansatzweise zu rehabili
tieren und das Recht eines jeden Bürgers auf 
Widerstand in den Mittelpunkt zu stellen. 
Auch die späteren Verfahren gegen NS-Ver
brecher wollte Bauer nutzen, um auf der 
Grundlage von Sachverständigengutachten 
nicht nur den historisch-politischen Hinter
grund darzustellen, sondern auch die mora
lisch-ethische Seite der Verbrechen, insbe
sondere der in diesem Sinne umstrittenen 
„Euthanasie"-Morde, zu beleuchten. Auf 
einer Arbeitstagung der Leiter der Sonder
kommissionen der Landeskriminalämter zur 
Bearbeitung von NS-Gewaltverbrechen im 
Oktober 1963 in Wiesbaden wies Bauer in 



seinem Referat darauf hin, es sei die Absicht 
der Staatsanwaltschaft zum Beispiel im 
Auschwitz-Prozeß gewesen, „eine Doku
mentation in historischer, politischer und 
moralischer Hinsicht" zu bieten. Durch die 
Gutachten solle den Prozessen „ein gewisses 
Rückgrat" gegeben werden, ihr Zweck liege 
darin, die wahren Absichten des NS-Re
gimes dem Gericht und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.28 Am 7. November 
1962 fand im Rahmen der Vorbereitungen 
zum Auschwitz-Prozeß eine Besprechung 
der mit NSG-Verfahren befaßten Dezernen
ten der Frankfurter Generalstaatsanwalt
schaft und der Staatsanwaltschaften Wiesba
den und Frankfurt statt. Außerdem nahmen 
an der Unterredung zwei Vertreter der Zen
tralen Stelle zur Aufldärung von NS-Verbre
chen in Ludwigsburg und vier Historiker des 
Münchner Instituts für Zeitgeschichte teil.29 

In seinen einleitenden Bemerkungen betonte 
Bauer, das Ziel der Verfahren, „die Bewälti
gung der Vergangenheit", sei ohne Aufldä
rung des historischen Hintergrundes nicht zu 
erreichen. Musterbeispiel hierfür sei der Je
rusalemer Eichmann-Prozeß gewesen, in 
dem durch die vorgelegten Dokumente eine 
„lückenlose Aufklärung der politischen Ge
schehnisse im Dritten Reich hinsichtlich der 
Judenpolitik" gelungen sei.30 Da eine so um
fangreiche Beweisaufnahme aber nicht in al
len Prozessen möglich sei, habe man be
schlossen, „die allgemeinen politischen und 
historischen Vorgänge", die die Verbrechen 
der Nazis erklärten und sie „als Teil eines 
Gesamtgeschehens und einer bestimmten 
Politik" offenbarten, durch Sachverständige 
darstellen zu lassen. In praktischer Hinsicht 
wurde festgehalten, die mündlichen Gutach
ten müßten allgemeinverständlich gehalten 
sein, „akademische Vorträge" seien zu ver
meiden. Die schriftlich vorgelegten wissen
schaftlichen Gutachten aber sollten mög
lichst veröffentlicht werden. Ergebnis dieser 
Besprechung waren die im Auschwitz-Pro
zeß und anderen Verfahren erstatteten und 

1967 veröffentlichten Gutachten 31
, in denen 

die Historiker des Instituts für Zeitgeschich
te auf der Grundlage intensiver Forschungen 
erstmals grundlegende Erkenntnisse der „in
neren Endlösungs- und Verfolgungsge
schichte" vermittelten.32 

Es ging dabei auch immer wieder darum, 
Schutzbehauptungen der Angeklagten, wie 
vor allem die über einen angeblichen Be
fehlsnotstand, zu widerlegen. So konnte der 
Münchner Historiker Hans Buchheim durch 
umfangreiche Quellenstudien in einem Gut
achten nachweisen, daß bei den Vemich
tungsaktionen der Nationalsozialisten, etwa 
den Massenerschießungen durch SS-, Poli
zei- und Wehrmachtseinheiten, im allgemei
nen von einem Befehlsnotstand der teilneh
menden SS-Männer, Polizisten und Soldaten 
keine Rede sein konnte. Es sollten in solchen 
Gutachten ausdrücklich keine Einzelfälle 
geschildert und daraus Analogieschlüsse ge
zogen werden. Vielmehr war die „geistig
politische Gesamtsituation" zu erfassen. Das 
Gutachten habe die Aufgabe, so Buchheim. 
in einer Vorbemerkung, „zu zeigen, wo sich 
der Gehorsamsanspruch für solche Befehle 
herleitete, inwieweit die Befehlsempfänger 
disponiert waren, die Befehle zu befolgen, 
und welche Möglichkeiten sie hatten, sich 
der Ausführung der Befehle zu entziehen".33 

In den ebenfalls von Fritz Bauer initiierten 
und organisierten Frankfurter „Euthanasie"
Verfahren, in denen es um die plan- und in
dustriemäßige Ermordung von Tausenden 
von Patienten deutscher Heilanstalten 
ging 34

, behaupteten zahlreiche Angeklagte 
immer wieder, die Tötung Geisteskranker 
habe in Geschichte und Wissenschaft sowie 
bei den Kirchen allgemeine Zustimmung 
oder zumindest Billigung gefunden. So hat
te beispielsweise Hans Hefelmann, einer der 
Hauptverantwortlichen der „Euthanasie"
Aktion, in einem Brief an den als Obergut
achter dieses Vemichtungsprogramms agie
renden Kinderpsychiater Hans Heinze die 
Auffassung geäußert, die „Aktion" sei nach 
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anfänglichen Protesten schließlich sowohl 
von der katholischen als auch der evangeli
schen Kirche toleriert worden.35 Das Schrei
ben Hefelmanns propagiert die vor allem 
von führenden „Euthanasie" -Tätern nach 
dem Krieg vorgebrachte Erklärung, daß ihr 
von angeblich humanen Beweggründen be
stimmtes Vorgehen in weiten Kreisen auch 
außerhalb Deutschlands akzeptiert war. 
Letztlich, so der Tenor Hefelmanns und an
derer, handelte es sich um ein wohlgemein
tes, aber schlecht ausgeführtes, wenn nicht 
gar von den Nationalsozialisten ins Gegen
teil verkehrtes Vorhaben.36 

Solche Ansichten waren weit verbreitet und 
nicht auf ehemalige Täter begrenzt. Offen
kundig wird dies unter anderem an der bis 
dahin weitgehend fehlgeschlagenen justizi
ellen Ahndung der „Euthanasie" -Verbre
chen. In zahlreichen überaus milden Urteilen 
und Freisprüchen der vierziger und fünfziger 
Jahre führten die Strafkammern und 
Schwurgerichte die Diskriminierung der Op
fer als „lebensunwert" mitunter unbeküm
mert fort und sprachen ihnen noch im Nach
hinein ihr Lebensrecht ab.37 Peter Weingart 
und andere sprechen von einer „Kontinuität 
eugenischen Denkens" über das Jahr 1945 
hinaus, die nationalsozialistische Rassenhy
giene sei in der deutschen Humangenetik 
erst Mitte der sechziger Jahre überwunden 
worden.38 Daß Verharmlosung und mangel
haftes Wissen über die Mordaktion auch 
dann noch zu beobachten waren, zeigt die 
Tatsache, daß einer der Hauptverantwortli
chen der „Kindereuthanasie", Werner Catel, 
sich 1964 im „Spiegel" frei über seine kaum 
geänderten Auffassungen auslassen konnte. 
Unwidersprochen bezeichnete der als Pädia
ter „von europäischem Rang" Vorgestellte in 
einem Interview Schwerstbehinderte als 
„Monstren", die keine Menschen seien, son
dern „Wesen, die lediglich von Menschen 
gezeugt wurden".39 

Es war eine der Hauptaufgaben der von 
Bauer in Auftrag gegebenen moraltheologi-
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sehen und medizinischen Gutachten, derar
tigen Bekundungen, die die vor Gericht ste
henden Täter immer wieder als Entschuldi
gungen anführten und die allzu oft von den 
Gerichten geglaubt wurden, den Boden zu _ 
entziehen. So entkräftete der Göttinger 
Theologieprofessor Ernst Wolf in seinem 
Gutachten „Zur Stellung der evangelischen 
Kirche in ihrer Geschichte zur Euthanasie" 
vor allem das von der Verteidigung zur 
Rechtfertigung der NS-„Euthanasie" vorge
brachte Argument, auch Martin Luther habe 
in seinen Tischreden die Tötung sogenann
ter „Monstra" vertreten.40 Die Stellung der 
Kirchen im allgemeinen beleuchteten der 
Bielefelder Präses Ernst Wilm in seiner 
„Gutachterlichen Äußerung über die Stel
lungnahme 
der Evangelischen Kirche bzw. evangeli
scher Christen zu den nationalsozialisti
schen Maßnahmen der ,Ausmerzung unwer
ten Lebens' von 1939-1945" 41 und der 
Freisinger Ordinarius für Moraltheologie 
Rupert Angermair mit einem Gutachten 
über „Die Stellung der katholischen Kirche 
zur Euthanasie während des Dritten Rei
ches".42 Die fehlende Akzeptanz der rassen
hygienischen Maßnahmen der Nationalso
zialisten auch in der internationalen medizi
nischen und erbbiologischen Forschung 
sollte ein fachwissenschaftliches Gutachten 
beweisen, das Bauer im Juni 1962 von 
Franz J. Kallmann anforderte, einem 1935 
aufgrund der „Rassengesetze" entlassenen 
und 1936 aus Deutschland emigrierten Pro
fessor der Psychiatrie an der New Yorker 
Columbia University. Kallmann bestritt in 
seinem Gutachten auf der Grundlage eige
ner Forschungen die wissenschaftliche Be
rechtigung der nationalsozialistischen Ras
senhygiene. 43 

Die Verwandlung von Gerichtsverfahren in 
Stunden historisch-politischen Unterrichts 
rief bei vielen Kollegen Bauers wie auch bei 
Richtern Kritik hervor. Stellvertretend für 
zahlreiche Gegner dieser Prozeßkonzeption 



sei der Vorsitzende Richter des Auschwitz
Prozesses, Hans Hofmeyer, zitiert. Hofmey
er führte in der Urteilsbegründung aus, man 
habe Verständnis dafür, daß viele gehofft 
hätten, der Prozeß werde über die Ursachen 
aufldären, die zu Auschwitz geführt hatten. 
Dies sei jedoch nicht möglich gewesen, denn 
für die Entscheidung des Schwurgerichts sei 
nur die Schuld der Angeklagten maßgeblich, 
es sei nicht berufen gewesen, „die Vergan
genheit zu bewältigen" und habe keinen „po
litischen Prozeß" führen können.44 Zu der in 
dieser Stellungnahme zum Ausdruck ge
brachten Ablehnung tritt die allgemeine Un
beliebtheit von NSG-Verfahren bei Staatsan
waltschaften und Gerichten hinzu. Es gibt 
zahlreiche Hinweise darauf, daß die Straf
verfolgung von NS-Verbrechen bei den mei
sten Kollegen Bauers sehr unpopulär war. 
Auf einer Tagung 1965 sprach einer der Teil
nehmer von dem „erprobten Grundsatz" bei 
vielen Staatsanwaltschaften, daß Hauptbe
schuldigter eines Verfahrens immer derjeni
ge sei, „der im Bezirk der anderen Staatsan
waltschaft wohnt". Auf der gleichen Tagung 
forderte ein Referent von den Staatsanwäl
ten, die Verfahren, die an sie herangetragen 
würden, nicht in dem Sinn zu bearbeiten, 
wie sie sie möglichst schnell abgeben oder 
einstellen könnten. Er wisse allerdings, dies 
sei „eine idealistische Forderung, die in der 
rauhen Wirklichkeit der Praxis oft anders 
aussieht".45 Tatsächlich glaubte Bauer in ei
nem Bericht über ein Darmstädter Ermitt
lungsverfahren gegen ehemalige Gestapo
Angehörige das - offenbar überraschende -
„begrüßenswerte Interesse des Oberstaats
anwalts an einer Weiterführung der Ermitt
lungen" anerkennend hervorheben zu müs
sen. 46 Noch im Oktober 1967 sah sich der 
Leiter der Zentralen Stelle in Ludwigsburg 
zu der Ermahnung veranlaßt, eine Abord
nung an seine Behörde nicht als Strafverset
zung zu betrachten.47 Angesichts der allge
meinen Ablehnung, die nicht nur Bauers 
Prozeßkonzeption im speziellen, sondern 

NSG-Verfahren im allgemeinen erfuhren, 
stellt sich die Frage nach dem Erfolg seiner 
Bemühungen auf diesem Gebiet. 

4. Erfolg und Mißerfolg der Konzeption 
Bauers 

Bauers anfängliche Euphorie über die Er
folgsaussichten einer auf Strafverfahren ba
sierenden Aufldärung über den NS-Staat 
machte bald einer gemäßigteren Sicht der 
Dinge Platz, und er räumte ein, daß die Pro
zesse selbst nur einen kleinen Teil zu der an
gestrebten ,,reeducation" beitragen könnten. 
Hatte er noch 1961 die neue Prozeßwelle vor 
allem auf ein angebliches ,,Erwachen" der 
Öffentlichkeit und ein neues Interesse am 
„Dritten Reich" zurückgeführt 48 und festge
stellt, fast die „ganze junge Generation und 
ein großer Teil der Älteren" stehe hinter den 
Prozessen 49, mußte er bald erkennen, daß die 
Ablehnung der Verfahren beständig zunahm. 
So räumte er nach Abschluß des Auschwitz
Prozesses 1965 ein, das Verfahren sei von 
vielen Deutschen „nicht zur Kenntnis ge
nommen worden". 40 Prozent, so habe eine 
Studie ergeben, hätten angeblich überhaupt 
nichts darüber gehört und von den 60 Pro
zent, die Bescheid gewußt hätten, wollten 39 
Prozent „über die Vergangenheit Gras wach
sen lassen".50 Gleichgültigkeit und Wider
wille gegenüber dem „historischen, rechtli
chen und moralischen Unterricht", den die 
Prozesse bieten könnten, kennzeichneten 
noch immer die Bevölkerung.51 Bereits zwei 
Jahre zuvor hatte er einem Freund geschrie
ben: „Die heute wollen nicht wissen, daß bei 
jedem reeducation am Platze ist. Sie wollen 
weder ,sühnen' noch ,lernen'. [„.] Natürlich 
ist das Resultat der Prozesse mehr als nega
tiv. Ich (und die meisten) haben nie etwas an
deres erwartet." 52 Der demoskopisch ermit
telte Anteil der Bevölkerung, der ein Ende 
der Strafverfolgung von NS-Tätern forderte, 
stieg kontinuierlich an. Sprachen sich im 
August 1958 noch 34 Prozent für und 54 
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Prozent gegen ein Ende der Prozesse aus, 
hatten sich diese Zahlen im Oktober 1963 
umgedreht: 54 Prozent waren nun für und 34 
Prozent gegen einen Schlußstrich. Im Januar 
1965 waren schon 60 Prozent, vier Jahre 
später bereits 67 Prozent dafür, die Verfol
gung von NS-Verbrechern zu beenden.53 Das 
Gallup-Institut frage 1961 in der Bundesre
publik, der Schweiz, den USA und Großbri
tannien, ob es gut oder schlecht sei, daß die 
Welt an die Schrecken der nationalsozialisti
schen Konzentrationslager erinnert würde. 
Die Zustimmungsquote war in der Bundes
republik mit Abstand am geringsten, die Ab
lehnung dagegen entsprechend hoch. 54 In der 
„Zeit" hieß es 1963, ,jedermann" wisse, 
„daß diese Prozesse im Volke unbeliebt sind, 
daß ein großer Teil der Deutschen ,die Dinge 
ruhen lassen' möchte".55 Bauer selbst 
schrieb dazu in einer privaten Korrespon
denz: 
Die Leute wehren sich doch nicht deswegen leiden
schaftlich gegen die Prozesse, weil sie mit Ihnen eine 
Ungerechtigkeit und Unsittlichkeit in ihnen sehen, son
dern weil Frau Lieschen Müller und ihre Familie, weil 
die Herren von Industrie, Justiz usw. wissen. daß mit den 
22 Angeklagten im Auschwitzprozeß 22 Millionen auf 
der Anklagebank sitzen.'6 

Die von Bauer erwünschte Erkenntnis eige
ner (Mit-)Verantwortung an den Verbrechen 
führte jedoch nur selten auch zum Einge
ständnis derselben. Der widersprüchliche 
Effekt der Prozesse lag darin, daß sie trotz 
der durchaus gegebenen Gelegenheit, die ei
gene Rolle und eventuell Mitschuld zu er
kennen, gleichzeitig die Möglichkeit der 
Projektion boten. Vor allem an der Berichter
stattung der Presse wird deutlich, wie wenig 
diese den Zielen entsprach, die Bauer mit 
den Prozessen verfolgte.57 Die Mitverant
wortung der Deutschen und die von ihm po
stulierten geschichtlichen Kontinuitäten 
wurden dort kaum angesprochen, vielmehr 
förderte die Art und Weise der Berichterstat
tung mit ihrer Konzentration auf die Ange
klagten und die von ihnen begangenen Grau
samkeiten eine den „Normalbürger" 
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exkulpierende Projizierung der Schuld auf 
die wenigen Täter, die man tatsächlich vor 
Gericht brachte. So verwies Martin Walser, 
der für die „Frankfurter Abendpost" über 
den Auschwitz-Prozeß berichtete, auf die für 
die Angeklagten in der Presse gewählten Be
zeichnungen und fragte: „Wer von uns ist 
schon ein Teufel, ein Henker, ein Raub
tier." 58 Gerichtstag über sich selbst hielten 
nur wenige, übrig blieben oft nur, mit den 
Worten Jan Burumas, „das Grauen und die 
Faszination".59 

Beeinträchtigt wurde die von Bauer ge
wünschte Wirkung der Prozesse darüber hin
aus durch die unbefriedigenden Urteile im 
NSG-Verfahren. NS-Täter wurden von den 
Gerichten in der Mehrheit mit äußerster Mil
de behandelt. Eine Übersicht über die zwi
schen 1945 und dem 15. März 1961 in Hes
sen erledigten NSG-Verfahren gibt folgende 
Auskunft: Von 2024 Angeklagten wurden 
942 verurteilt, davon 30 wegen Mordes. Le
benslanges Zuchthaus erhielten lediglich 16 
Angeklagte, Haftstrafen über zehn Jahren 
zwei, zwischen fünf und zehn Jahren 22 und 
unter fünf Jahren 878 Verurteilte. Die bür
gerlichen Ehrenrechte wurden in nur 45 Fäl
len aberkannt.60 Bundesweit ergibt sich ein 
ähnliches Bild. Zwischen 1948 und 1993 er
gingen 6494 Urteile in NSG-Verfahren, von 
denen nur 178 auf die Höchststrafen Tod 
(12) oder lebenslanges Zuchthaus (166) lau
teten.61 Bauer sah in dieser Rechtsprechung 
eine Bevorzugung von NS-Tätern, an der er 
scharfe Kritik übte. Schon Anfang 1958 hat
te er in einem Verfahren gegen einen Wies
badener SA-Mann bemängelt, bei lange zu
rückliegenden Taten, das heißt vor allem bei 
NSG-Verfahren, neigten die Gerichte zu 
„großer Milde".62 Hinzu kommt, daß diese 
Urteile in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle auf Beihilfe lauteten 63, was den Straf
rechtler Jürgen Baumann zu der Warnung 
veranlaßte, diese Praxis könne zu der 
Schlußfolgerung führen, es habe nur 
„ein[en] Täter und 60 Millionen Gehilfen" 



gegeben.64 Waren die Deutschen aber tat
sächlich ein „Volk von Gehilfen" 65 gewe
sen, war die Exkulpierung gelungen, Bauers 
Absichten weitgehend ad absurdum geführt. 
Bereits 1958 befürchtete er, daß solche Ur
teile in der Öffentlichkeit zu der Folgerung 
führen könnten, es sei doch „alles gar nicht 
so schlimm gewesen".66 Am 12. März 1963 
kritisierte der Deutsche Koordinierungsrat 
der Gesellschaften für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit in einem Schreiben an die 
Strafrechtslehrer der deutschen Universitä
ten die vor allem im Vergleich zu sonstigen 
Verbrechen überaus milden Urteile in NSG
Verfahren, die in der Bevölkerung leicht 
einer Verharmlosung der Verbrechen des 
NS-Regimes Vorschub leisten könnten.67 

Die mit niedrigsten Strafen geahndete Betei
ligung am Massenmord werde in den Augen 
der Öffentlichkeit „zu einem Delikt von der 
Größenordnung etwa des schweren Dieb
stahls oder der gewerbsmäßigen Hehlerei" 
herabgemindert.68 So verurteilte etwa 1965 
ein Frankfurter Schwurgericht Hermann 
Krumey, einen Mitarbeiter Adolf Eich
manns, wegen Beihilfe zum Mord in 
300 000 Fällen zu fünf Jahren Zuchthaus 
und vier Jahren Ehrverlust, der Mitangeklag
te Otto Hunsche wurde freigesprochen. Zur 
gleichen Zeit wurden vom Landgericht Of
fenburg zwei Einbrecher für den Diebstahl 
von Schmuck im Wert von DM 50 000 eben
falls zu fünf Jahren Zuchthaus und drei Jah
ren Ehrverlust verurteilt.69 In diesem Zusam
menhang weist der Strafrechtler Gerhard 
Werle auf die gerade an der Strafzumessung 
ablesbare Sonderstellung der NSG-Verfah
ren hin. Kein Richter komme, so Werle, bei 
„normaler" Kriminalität auf den Gedanken, 
einen Täter, der mehrere hundert Menschen 
durch Genickschüsse getötet habe, als 
bloßen Gehilfen eines Mordes oder Tot
schlags einzustufen und zu einer Freiheits
strafe zu verurteilen, die das gesetzliche 
Mindestmaß von drei Jahren kaum über
schreite.70 

Die Ergebnisse der NSG-Verfahren mußten 
für Bauer tatsächlich deren Sinn in Frage 
stellen. Strafzwecke wie Vergeltung und 
Sühne, die er ohnehin strikt ablehnte und die 
auch schon angesichts der Ungeheuerlich
keiten der Taten ausschieden, konnten durch 
solche Urteile nicht erfüllt werden. Vor al
lem aber übten die Gerichte auch bezüglich 
der Konzeption Bauers eine mehr als kontra
produktive Wirkung aus, indem sie durch die 
unangemessenen milden Urteile nicht nur 
Art und Ausmaß der Verbrechen verharmlo
sten, sondern darüber hinaus auch nicht ge
rade im Sinne von Rechtssicherheit und 
Rechtsgleichheit agierten. Die Justiz habe 
bei der Ahndung der NS-Verbrechen, so faßt 
der Historiker Bernd Hey zusammen, zwar 
nicht das Recht gebeugt, den Tätern aber 
manchmal „ein erstaunliches Wohlwollen" 
entgegengebracht. 71 

Angesichts dieser „negativen" Ergebnisse 
der Verfahren sind vor allem die durch die 
Prozesse geförderten geschichtswissen
schaftlichen Erkenntnisse zu betonen. Die 
Einbeziehung der zeitgeschichtlichen For
schung in die strafrechtliche Aufarbeitung 
hat der Geschichtsschreibung unverzichtba
re Impulse gegeben, so daß die Zeit des Na
tionalsozialismus heute eine der am besten 
erforschten Epochen überhaupt ist.72 So hat
te beispielsweise die Geschichte der NS
„Euthanasie" nach einigen frühen, in der un
mittelbaren Nachkriegszeit entstandenen 
Arbeiten während der fünfziger Jahre keine 
Beachtung mehr durch die Forschung gefun
den. Erst die Enttarnung des medizinischen 
Leiters der „Euthanasie"-Organisation, Wer
ner Heyde, Ende des Jahrzehnts und die 
nachfolgenden Prozesse lösten - zumindest 
vorübergehend - ein neues Interesse an die
sem Themenkomplex aus.73 Auch mit dem 
Holocaust hatte sich die deutsche Zeitge
schichtsforschung bis dahin kaum ernsthaft 
befaßt. Abgesehen von der Edition und 
Kommentierung einiger Dokumente und Ar
beiten zu Einzelaspekten wie dem Novem-
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berprogrom 1938, die im Laufe der fünfziger 
Jahre vor allem in den Vierteljahresheften 
für Zeitgeschichte erschienen, war „ein fast 
völliges Schweigen bezüglich der jüdischen 
Thematik" zu beobachten. 74 Erst 1960 legte 
Wolfgang Scheffler die erste, wenn auch 
knappe Überblicksdarstellung eines west
deutschen Historikers über Judenverfolgung 
und „Endlösung" vor.75 Während der fünfzi
ger Jahre hatte man sich allenfalls im Rah
men von Gutachten für Gerichte und Behör
den, vor allem in Entschädigungssachen, mit 
den nationalsozialistischen Vernichtungs
maßnahmen beschäftigt.76 Mit Bezug auf die 
Geschichte der Verfolgung der Sinti und Ro
ma bezeichnet der Historiker Michael Zim
mermann die bundesdeutsche Geschichts
schreibung deshalb gar als ,juristische Hilfs
wissenschaft". 77 Der langjährige Leiter des 
Instituts für Zeitgeschichte, Martin Broszat, 
meinte folgerichtig, der Beitrag der Justiz zu 
„faktischer Aufklärung und begrifflicher Er
fassung des NS-Unrechtsregimes" sei mög
licherweise von größerer Bedeutung als die 
verhängten oder nicht verhängten Strafen. 78 

Auch Gerhard Werle ist beizupflichten, 
wenn er betont, durch den Auschwitz
Prozeß seien die Verbrechen des „Dritten 
Reichs", vor allem die Vernichtung der euro
päischen Juden, gerichtlich festgehalten und 
ihre Wirklichkeit bestätigt worden, was allen 
anderslautenden, neonazistischen Beteue
rungen den Boden entzogen habe. Das Urteil 
im Auschwitz-Prozeß habe die „Genese der 
Judenvernichtung" und die „Anatomie des 
Völkermords" minuziös erläutert.79 

Welchen Anteil die Prozesse tatsächlich dar
an hatten, ein Wiederaufleben des National
sozialismus zu verhindern 80 oder inwieweit 
sie über die punktuelle historisch-politische 
Aufklärung hinaus die „Bildung von antina
zistischem und prodemokratischem Bewußt
sein" gefördert haben 81 , ist nur schwer zu 
bemessen. Skepsis scheint aber angebracht. 
Der „öffentliche Bewußtseinsstand" über 
den Nationalsozialismus, so Wolfgang 
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Scheffler 1984, bleibe weit hinter den Er
kenntnissen der Verfahren zurück. 82 Die Re
aktionen auf die Ausstrahlung der amerika
nischen „Holocaust"-Serie 83 oder auch die 
neuerlich wieder gestiegene Zahl rechtsex
tremer Gewalttaten 84 lassen Zweifel auf
kommen, daß längerfristige, etwa generatio
nenübergreifende und „bewußtseinsverän
dernde" Erfolge durch Strafverfahren zu er
reichen sind. Martin Broszat schrieb dazu, 
die Reaktionen auf den „Holocaust"-Film 
hätten gezeigt, daß vielen Zuschauern eine 
ganze Reihe ereignisgeschichtlicher Kom
plexe des Holocaust erst durch den Film be
kannt geworden seien. 85 Auch der emeritier
te Bochumer Historiker Hans Mommsen 
schätzte angesichts der Resonanz auf 
„Holocaust" den Erfolg einer „volkspädago
gischen" Aufklärung über das „Dritte 
Reich" und seine Verbrechen als gering ein. 
Die „Wahrheit, daß die Verhä'ltnisse den 
Diktator machen, nicht der Diktator die Ver
hältnisse", habe im westdeutschen Ge
schichtsbewußtsein noch keinen Raum ge
funden. Noch immer gebrauche man die 
Entschuldigung, das deutsche Volk sei einer 
raffinierten Manipulation zum Opfer gefal
len.86 Tatsächlich akzeptierten bereits An
fang der fünfziger Jahre gemäß einer Umfra
ge des Frankfurter Instituts für Sozialfor
schung lediglich 21 Prozent der Befragten 
eine Mitverantwortung an den KZ- und 
Kriegsverbrechen.87 Die in Umfragen ermit
telte Zurückweisung persönlicher Schuld am 
Schicksal der Juden im „Dritten Reich" liegt 
seit 1961 konstant bei über 80 Prozent. 88 Die 
von Mommsen angedeutete Projektion von 
Schuld und Verantwortung auf wenig füh
rende Personen des Regimes wurde durch 
die Beihilfe-Rechtsprechung der Gerichte 
noch zusätzlich bestätigt. 
Die von Bauer geführten Prozesse konnten 
zur Erreichung seiner hochgesteckten Ziele 
kaum beitragen. So meinte anläßlich eines 
Kongresses zum dreißigjährigen Jubiläum 
des Auschwitz-Prozesses im Dezember 



1993 in Frankfurt die damalige hessische Ju
stizministerin Christine Hohmann-Denn
hardt, während sich Bauer mit dem „immer 
noch" beschäftigt habe, stehe nun, dreißig 
Jahre später, die Frage nach dem „schon wie
der" im Vordergrund. 89 Auch dieser selbst 
mußte sich fragen, welchen Wert eine histo
risch-politische Aufl<lärung haben konnte, 
wie das Rechtsbewußtsein der Bevölkerung 
gestärkt werden sollte, wenn der Mord an 
300000 Menschen mit fünf Jahren Zucht
haus bestraft und Ärzte, die Tausende von 
hilflosen Opfern im Rahmen eines industrie
mäßigen Massenmordes durch Gas getötet 
hatten, freigesprochen wurden? Bezüglich 
des Umgangs der Deutschen mit der NS
Vergangenheit nach 1945 hätte er wohl ge
nerell Ralph Giordanos Diktum vom „Ver
lust an humaner Orientierung" und der 
„zweiten Schuld der Deutschen" zuge
stimmt.90 

5. Die Bedeutung Fritz Bauers 
für die Justiz 

Bei einer Betrachtung der Geschichte der 
Strafverfolgung von NS-Verbrechern in den 
sechziger Jahren darf nicht vergessen wer
den, daß die justizielle ,,Bewältigung" der 
Vergangenheit in der Bundesrepublik in 
nicht zu unterschätzendem Ausmaß „ von au
ßen induziert" 91 worden war und nicht auf 
eigene Bemühungen der deutschen Justizbe
hörden zurückging. Vor allem die Entfüh
rung und Verurteilung Adolf Eichmanns so
wie der durch Zufall zustandegekommende 
Ulmer Einsatzgruppenprozeß 92 lieferten 
nach einer Phase des weitgehenden Stillstan
des in der juristischen Aufarbeitung der NS
Verbrechen die Initialzündung für die Ende 
der fünfziger Jahre einsetzende Prozeßwel
le.93 Hinzuzählen sind jedoch die Impulse, 
die einige wenige, an der Verfolgung des 
NS-Unrechts interessierte Juristen, deren 
prominentester vielleicht Fritz Bauer war, 
der Justiz in dieser Hinsicht gaben. In der 

Aufarbeitung der nationalsozialistischen 
Vergangenheit erblickten sie eine wichtige 
Voraussetzung für die Schaffung und Stär
kung der bundesdeutschen Demokratie und 
erinnerten Politik und Justiz an die bisheri
gen Versäumnisse. Es sei, so auch der Histo
riker Peter Steinbach, „einzelnen Angehöri
gen der deutschen Justiz gelungen, schwer
ste Verbrechen dem kollektiven Vergessen 
zu entreißen.94 Ohne die besonderen Bemü
hungen Bauers hätten in Hessen einige gro
ße Prozesse, allen voran der große Ausch
witz-Prozeß, aber auch die umfangreichen 
Ermitt-lungen zu den ,,Euthanasie"-Verbre
chen zumindest nicht in diesem Ausmaß und 
mit dieser Publizität stattgefunden.95 Dar
über hinaus ,,rettete" Bauer zahlreiche große 
Verfahren dadurch, daß er sie vorübergehend 
oder endgültig von anderen, völlig überlaste
ten hessischen Staatsanwaltschaften an die 
Generalstaatsanwaltschaft übernahm und 
die Ermittlungen selbst fortsetzte. Gegen
über seinen Kollegen aus anderen Bundes
ländern drängte er wiederholt darauf, der 
Verfolgung von NS-Verbrechen mehr Auf
merksamkeit zu widmen und durch eine un
mittelbare Kontrolle der Bearbeitung von 
NSG-Verfahren durch ihre Behörden eine 
möglichst weitgehende Koordinierung und 
Beschleunjgung anzustreben. 96 

Das besondere Engagement Hessens in der 
Strafverfolgung von NS-Verbrechern wäh
rend der Amtszeit Bauers kommt auch darin 
zum Ausdruck, daß es zu den wenigen Bun
desländern gehörte, das der erste Leiter der 
Zentralen Stelle in Ludwigsburg, Erwin 
Schille, ausdrücklich von seiner Kritik man
gelnder Zusammenarbeit mit seiner Behörde 
ausnahm.97 Für Bauers Initiativdrang stehen 
weiterhin seine unnachlässige Verfolgung 
von Personen wie Adolf Eichmann, dessen 
Aufspürung ohne ihn vielleicht nie gelungen 
wäre, oder Josef Mengele und Martin Bor
mann.98 Eine Reihe fast stereotyper interner 
Vermerke eines Beamten des hessischen 
Justizministeriums aus den Jahren nach 
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Bauers Tod, in denen zum Teil harsche 
Kritik an der Nachlässigkeit der Staatsan
waltschaften vor allem in NSG-Verfahren 
geübt wurde, deutet schließlich darauf hin, 
daß die Dynamik der Strafverfolgung auf 
diesem Gebiet in Hessen nach Bauer deut
lich nachließ.99 Es bleibt festzuhalten, daß 
Bauers Erfolg und seine Bedeutung für die 
bundesdeutsche Nachkriegsjustiz insgesamt 
weniger in dem lagen, was er tatsächlich er
reichte, als vielmehr in der Tatsache, daß er 
überhaupt tätig werden konnte und die Be
mühungen um eine strafrechtliche Aufarbei
tung der NS-Verbrechen nicht zu einem voll
ständigen Fiasko gerieten. Daß dies möglich 
war, liegt, darauf sei hier nur in aller Kürze 
hingewiesen, nicht zuletzt an der von ausge
sprochener Liberalität und Toleranz gepräg
ten Politik der hessischen Regierungen unter 
Ministerpräsident Georg August Zinn 100, der 
Bauer nach Frankfurt geholt hatte und ihn in 
seiner Arbeit immer unterstützte. 
Anläßlich Bauers 40jährigen Dienstjubilä
ums im Dezember 1964 bezeichnete der hes
sische Justizminister Lauritz Lauritzen ihn 
denn auch nicht ohne Stolz als einen „Vor
kämpfer, wenn es darum gehe, die Verbre
chen der Nazizeit zu sühnen". 101 Für den 
ehemaligen Stuttgarter Oberlandesgerichts
präsidenten Richard Schmid war Frankfurt 
dank der Tätigkeit Bauers ein ,,,Zentrum der 
Initiativen in der deutschen Nachkriegs
justiz w2, der pensionierte Braunschweiger 
Richter Helmut Kramer betont, keine andere 
Strafverfolgungsbehörde im Bundesgebiet 
habe damals eine solche Arbeitslast an 
NSG-Verfahren zu tragen gehabt wie die 
Frankfurter Justiz. 103 Auch im Ausland 
wurden die außergewöhnlichen Bemühun
gen Bauers gewürdigt. Der britische „Guard
ian" bezeichnete ihn in einem Nachruf als „a 
leading figure in the West German campaign 
to punish Nazi war criminals" 104 für das 
amerikanische „Time-Magazine" war er 
„West Germany's most renowned Nazi 
hunter". 105 
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Schluß 

Angesichts der zu seinen Lebzeiten ausblei
benden, ja gewissermaßen ins Gegenteil ver
kehrten Wirkung der von ihm angestrengten 
Verfahren gegen NS-Verbrecher, resignierte 
Bauer im Laufe der sechziger Jahre mehr 
und mehr und erachtete auch seine umfas
senderen Bemühungen um den Aufbau einer 
im wirklichen Sinne liberalen, humanen und 
pluralistischen Demokratie als weitgehend 
gescheitert. In einem posthum veröffentlich
ten Interview mit dem Schriftsteller Gerhard 
Zwerenz äußerte er dazu die folgenden 
Überlegungen: 

Wir Emigranten hatten so unsere heiligen Imümer. [„.] 
Daß Deutschland in Trümmern liegt, hat auch sein Gutes 
dachten wir. Da kommt der Schutt weg, dann bauen wir 
Städte der Zukunft. Hell, weit und menschenfreundlich. 
[„.] Dann kamen die anderen, die sagten: „Aber die Ka
nalisationsanlagen unter den Trümmern sind doch noch 
heil!" Na, und so wurden die deutschen Städte wieder 
aufgebaut, wie die Kanalisation es verlangte. [„.] Was 
glauben Sie, kann aus diesem Land werden? Meinen Sie, 
es ist noch zu retten?[ ... ] Nehmen Sie die ersten Bonner 
Jahre! Keine Wehrmacht! Keine Politik der Stärke! Nun 
betrachten Sie mal die jetzige Politik und die Notstands
gesetze dazu! Legen Sie meinethalben ein Lineal an. 
Wohin zeigt es? Nach rechts! Was kann da in der Verlän
gerung herauskommen? 106 

Der Kampf zwischen hierarchisch-patriar
chalischen Traditionen und freiheitlich
demokratischen Ideen, den er noch 1961 in 
der Bundesrepublik glaubte erkennen zu 
können 107

, war seiner Ansicht nach zugun
sten der Tradition entschieden worden. Das 
Ausmaß der Schwierigkeiten und Probleme, 
die ihm bei seinen Bemühungen um den 
Aufbau einer neuen Demokratie begegnen 
würden, war Bauer von Anfang an bewußt 
gewesen, wie eine Äußerung aus dem Jahr 
1954 zeigt. Auf einer Tagung der Arbeitsge
meinschaft sozialdemokratischer Juristen 
beschloß er seinen Vortrag unter Anspielung 
auf ein Goethe-Wort über das Schachspiel 
mit den Worten: ,,Die Bauern des Spiels wer
den vorgeschoben und geschlagen, aber sie 
leiten die Schlacht ein, die gewonnen wer-



den wird. Trotz der Schläge, die ich bekam, 
ist dies auch meine Hoffnung." 108 

„Schläge" mußte Bauer reichlich einstecken. 
War in der Bundesrepublik der fünfziger und 
sechziger Jahre die Beschäftigung mit dem 
„Dritten Reich" an sich schon unpopulär ge
nug, war Bauer aufgrund seiner in aller Öf
fentlichkeit, mitunter auch gegenüber aus
ländischen Medien getätigten Hinweise auf 
eine noch nicht „bewältigte" Vergangenheit 
sowie auf mentale und personelle, in die Zeit 
vor 1945 zurückreichende Kontinuitäten 109 

immer wieder Ziel heftigster Angriffe. Mit 
seinen Aktivitäten und Äußerungen, so wur
de ihm vorgeworfen, schädige er das Anse
hen der Bundesrepublik in der Welt. Bereits 
Anfang der sechziger Jahre bekundete Ro
bert Kempner, Bauer sei inner- und außer
halb seiner Behörde von „politischen Ruf
mördern" umgeben. 110 Mit der steigenden 
Popularität als „Nazi-Jäger" weiteten sich 
die Anfeindungen zu unzähligen Morddro
hungen aus und er wurde, wie die „Welt" 
schrieb, „für Deutschlands Rechte ein Ob
jekt fanatischen Hasses". m Dabei kontra
stierte der immer wieder geäußerte Vorwurf, 
Bauer schädige mit seiner Kritik an den Zu
ständen in der Bundesrepublik das deutsche 
Ansehen im Ausland mit der hohen Wert
schätzung, die er aufgrund seiner Offenheit 
und Integrität ebendort - auch und gerade als 
Deutscher - genoß. So betonte die „Frank
furter Rundschau" die hohe Anerkennung, 
die Bauer auch in Skandinavien und Osteu
ropa entgegengebracht würde und stellte 
fest: ,,Durch sein Wirken, seine Humanität 
und Toleranz hat er für das Ansehen der jun
gen deutschen Demokratie dort vielleicht 
mehr getan als viele Politiker. "112 Unabhän
gig von seinen oft zurecht umstrittenen An
sichten bleibt festzuhalten, daß die zahlrei
chen Anfeindungen, die der von den Natio
nalsozialisten in die Emigration getriebene 
Fritz Bauer nach seiner Rückkehr in der 
Bundesrepublik ertragen mußte, der politi
schen Kultur seiner Zeit, nicht zur Ehre ge-

reichen, so daß man heute gut daran tut, sich 
dieses fast vergessenen Mannes wieder zu 
erinnern und sein Wirken angemessen zu 
würdigen. 
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